
für den Kreis Marienburg Westpr,«l

Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Nr. 45. Marienburg den 10. Juni.
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LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. I. Marienburg, den 8. Juni 1905.

Ober-Grsatz-Geichäft!
Das ObersErsatzsGeschäftfür denZKreisMarienburg wird

in diesem Jahre am

Sonnabend, den l. Juli,
Montag, den 3. Juli,
Dienstag, den 4. Juli und

Mittwoch, den 5. Juli
im Gesellschaftshausehier abgehalten werden«

Es haben sich dazu an den bestimmten Tagen pünktlich
-61X2Uhr Morgens die durch Gestellungsbefehlevorgeladenen
Mannschaften zu gestellen. Die Gestellungsbefehleund die

Losungsscheinesind mitzubringen. Die Niliiärpflichtigenhaben
rein gewaschen nnd mit reiner Wäscheversehen im Aus-

hebungstermin zu erscheinen. Jm Uebertretungssalle werden

Strafen bis zu 30 Je verfügtwerden«
Die Gefiellungsbefehle, welche den Magistrüten,Ge-

meinde- und Gutsvorstehern zugehen werden, sind den Militär- —

pflichtigen sofort gegen Vollziehung der Empfangsbescheinigung
zu behiindigen nnd letztere, nachdem sie von den Gestellungss
befohlen getrennt, mir unverzüglichzurückzureichen.

Sollten die Borgeladenen inzwischennach anderen Orten

verzogen sein, so ist ihr jetziger Aufenthalt unter Rückreichung
der Gestellungsbesehlesofort hierher anzuzeigen.

Sind Miliiärpflichtigeerkrankt, so haben sie ärztlicheBes
scheinigungen einzureichen, welche polizeilich beglanbigt sein
mü en. .ss

Das Erscheinen der Herren Ortsvorsteher ist nur dann

erforderlich, wenn aus dem betreffenden Gemeinde-i oder Guts-

bezirl Rellamationen auf Zurückstellungoder Befreiung vom

-Milititrdienst vorliegen.
Etwa erscheinendeVertreter der Ortsvorsteher bei Be-

hinderung der letzteren müssen mit den Verhältnissender

Retlamanten durchaus vertraut sein.
Bei Beurteilung der Retlamationen ist es erforderlich, daß

die Eltern im Aushebungstermine erscheinen. Von Seiten der

Ortsbehörden sind die in Betracht kommenden Retlamanten

mit dem Bemerten auf diese Bestimmung hinzuweisen,daß im

Falle ihres Ausbleibens die Nellamationen nicht berücksichtigt
werden können. .

Etwa beigebrachte ärztliche Zeugnisse müssen vom

Kreisarzt ausgestellt sein; andere als solchedürfen nach
der Vorschriftder Wehrordnung nicht berücksichtigtwerden.

Nr. 2. Marienburg den 9. Juni 1905.

Die Gemeindevorstandewerden an schleunige Abfiihrung
der noch rückständigeuKreisabgaben, Hunde- und Betriebs-

steuern, landwirtschaftlicheuBerussgenossenschaftsbeitrügeund

. Feuersozietiitsbeitrage an die Kreis-Kommunal-Kassehierselbst
erinnert.

Nr. 3. Marienburg, den 6. Juni 1905.

Nach dem Bundesratsbeschlussevom 19. Januar 1899

soll auch in diesem Jahre im Monat Juni zur Gewinnung

der Grundlagen für die Feststellung der Ernteeriräge eine

Ermittelnng der Anbanflächen stattfinden
«

Den Ortsbehördenwerden zu diesem Zweck in den nächsten
Tagen je zwei mit Vordruck versehenePostlarten p. Eouvert

zugehen. Beide Karten sind genau auszufüllen. Ein Exemplar
»

ist mir sodann spätestens bis zum l. Juli d. Js. zurück-
’zureichen,das andere Exemplar ist auszubewahren.

Da in den Bestimmungenbezüglichder Ermittelungen des
Anbaues von Winterspelz und -ttlee, sowie der Wiesenslächen
Aenderungen eingetreten sind, so ist das Erforderliche in einer

kurzen Anleitung zusammengefaßt,welche den Ortsbehbrden
zusammen mit den Karten zugehen wird.

Sollten einzelne Ortsbehörden bis zum 15. d. Mis. noch
nicht im Besitze der Karten sein, so ist mir dies umgebend
onst-zeigen

Nr. 4. Marienburg, den 6. Juni 1905.
Der Durchfchnittsmarktpreis in Marienburg im

Monat Mai d. Js. hat betragen:
a) für 100 kg Weizen 17,50 oft

b) » Roggen 13,75 «

e) ,, Gerste 15,00 ,,

d) ,, Hafer . . . 14,00 ,,

e) ,, Erbsen (gelbe) 15,00 »

f) » Eßlartoffeln . 6,00 »

g) » Richtstroh . . 4,50 ,,

h) ,, Krummstroh . 8,50 »

j) » Heu skoo »

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. I. Jnfolge Schweineseuche ist bei dem Fleischeri
mxister Soenle in Schönebergdie Stallsperre verhängt.
Schöneberg,den 6. Juni 1905.

Der Amisvorstehen

Nr. 2. Der Dienstjunge (Fürsorgezdgling)Johann
Janeseck hat seinen Dienst bei dem HofbesitzerJohannes Dyck
in Jankendorf widerrechtlichverlassen. Es wird gewarnt, den-
selben in Dienst oder Arbeit zu nehmen, auch werden die

Polizeiorgane hiermit ersucht,den Aufenthalt desselben zu er-

mitctkeln
und im Betretungsfalle hierher gefülltgstAnzeige zu

ma en.

Brunau, den 8. Juni 1905.

Der Amtsvorfteher.

Nr. Z. Schmaus-verband .

Die diesjährige»Iohauni-Sehan« der Schwente sindet
statt für die oberhalb der Staatschaussee belegenenStrecken
der",,GroßenSchwente« .

Sonnabend, den ist-. Juni te»

für die sämtlichenanderen Strecken der »GroßenSchwente«,
wie für die »Meine Schwente«

Montag, den 26. Juni re.

Zur Vermeidung von Störungen und Mängeln bei der



Schau verweise ich aus die zutreffendenBestimmungender
neuen Deich- und Voxflutsordnung vom 27. Oktober 1897.

Besonders mache ich daraus aufmerksam, daß zum Tage der

Schau das Gras nnd Kraut der Böschungenvon den Nutzungs-
berechtigten abzumähen und ·zu entfernen ist. Ein Beweiden
der Böschungenist unter keinen Umständengestattet

Banne, aber im Zuge des Reitweges niemals Stachel-z
drahtzäune,dürfen nicht innerhalb 1 m von dem Uferborde
gesetztwerden, auch ist ei unzulässig,daßPfähle in den Deich-»
körper geschlagen werden und dadurch der Deichkörperzum
Setzen der Drahtzäune benutzt wird-

Ich ersnche die Herren Gemeindevorsteherdafür zu sorgen,
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daß gemäß§ 15 d. B. seitens der Adjaeenten am Tage der

Schau sämtlicheHindernisse; welche ein Bereiten der Ufer er-

schwerenresp. unmöglichmachen,·entserntsind.
Die im Zuge des Reiiwegeg liegenden Zuleitungigräben

sind an der Einmündungsstelle zu überbrücken und zwar von

demjenigen, welchem die Unterhaltung des Grabens obliegt bezw.
in dessenGrenzen der Graben liegt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen werden laut

§ 1 d. V. mit Geldstrasen bis zu 60 »l- bestraft.
Marienau, den 7. Juni 1905.

- Der Verband-vorsteher. R. Ließ.

Druck von Q. Halb-Marienburg-


